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1 

1. Teil: 

Allgemeines zum Straßenverkehrsunfall in 
Kollisions- und Sachrecht 

§ 1: Einleitung 

I. Die Bedeutung des internationalen Straßenverkehrsunfalls 

„Der außereheliche Geschlechtsverkehr hat im Deliktskollisionsrecht des 
frühen 19. Jahrhunderts die Bedeutung, die heute den Straßenverkehrsun-
fällen zukommt", heißt es in einer neueren Dissertation zum Internationa-
len Deliktsrecht1. Der Vergleich verblüfft angesichts der evidenten Unter-
schiedlichkeit beider Phänomene. Bezug genommen ist dabei selbstver-
ständlich nicht auf eine Gleichbehandlung solcher Sachverhalte in rechtli-
cher Hinsicht; eine Vergleichbarkeit in tatsächlicher scheidet von vornher-
ein aus. Vielmehr soll auf die Bedeutung für die Entwicklung des Interna-
tionalen Deliktsrecht das Augenmerk gelenkt werden. Diese zeigt sich zum 
einen an der Häufigkeit entsprechender Fälle in der Rechtsprechung, zum 
anderen reflektionsartig an der entsprechenden Erörterung im Schrifttum. 
So standen im Bereich des Deliktsstatuts bis ins 20. Jahrhundert Ansprüche 
aus außerehelichem Geschlechtsverkehr oder brieflicher Ehrverletzung im 
Vordergrund2. Im erstgenannten Bereich ging es vor allem um die Ali-
mentationsklagen der außerehelich geborenen Kinder3. Verkehrsunfälle 
waren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als selten4. Hohloch5 

berichtet vom zeitlich ersten „richtigen Verkehrsunfall" mit „Auslandsbe-
rührung", den die Sammlungen der Gerichtsentscheidungen hergeben. Er 
war vom OAG Darmstadt6 zu entscheiden und handelte von einem Fuß-
gänger, der in Frankfurt am Main von einem Pferdefuhrwerk überfahren 
worden war und später in das Gebiet des Großherzogtums Hessen übersie-

1 Rohe, Geltungsgründe, S. 68 Fn. 53. 
2 Rohe, aaO, S. 238; Hohloch, Deliktsstatut, S. 53. 
3 Hohloch, aaO, S. 53 mit dem Hinweis, daß diese Alimentationsklagen damals von 

bestimmten Rechten dem Deliktsrecht zugerechnet wurden; ders., JuS 1980, 18, spricht 
insoweit von einem „Bild der Idylle" im Internationalen Deliktsrecht. 

4 Hohloch, aaO, S. 40. 
5 AaO, S. 39. 
6 SeuffArch 9 (1855) Nr. 1. 
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delte7. Heute liegen der ganz überwiegenden Mehrheit der neueren Judi-
katur zum Deliktskollisionsrecht Verkehrsunfälle zugrunde8, und zwar als 
Folge der technischen Entwicklung unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen. 
War es früher die Rechtsgrenzen überschreitende Vorsatztat, die im Mit-
telpunkt der Betrachtung stand, so sind es heute fahrlässige Rechtsguts-
verletzungen oder gar verschuldensunabhängige Haftungstatbestände als 
Massenphänomen mit entsprechender Risikoverteilung über Versiche-
rungssysteme9. Der Straßenverkehrsunfall stellt das deutlich häufigste Pro-
blem im Internationalen Deliktsrecht dar10. So wird etwa auf 500.000 jähr-
lich die Zahl der Verkehrsunfälle geschätzt, bei denen EU-Bürger außer-
halb ihres Herkunftslandes geschädigt werden11. In etwa 150.000 Unfälle 
pro Jahr sind Deutsche im Ausland verwickelt12. Vor allem durch die 
enorme zahlenmäßige Steigerung der Unfälle mit Auslandsberührung ist 
das Internationale Deliktsrecht erst zu einem auch praktisch bedeutsamen 
Teil des IPR geworden13. Der Paradigmenwechsel resultiert zum einen aus 
der zunehmenden Motorisierung der Bevölkerung seit der Erfindung des 
Automobils. Schon im rein innerstaatlichen Bereich manifestiert sich der 
Stellenwert des Straßenverkehrsunfalls als soziales und volkswirtschaftli-
ches Problem14 in entsprechenden Straßenverkehrsunfallstatistiken15. Der 
Kraftfahrzeughaftung kommt im modernen deliktischen Unfallrecht die 
Rolle des Protagonisten zu16. Damit verschieben sich schon im nationalen 
Recht die Gewichte auf eine im Vergleich zum 19. Jahrhundert völlig ver-
schiedene Art deliktischer Haftung. Beim außerehelichen Geschlechtsver-
kehr ging es um vorsätzliches Verhalten, dessen zivil- und strafrechtliche 
Behandlung bis ins 20. Jahrhundert starke admonitorische Züge aufwies. 
Der moderne Straßenverkehrsunfall ist ein Massenphänomen, das demge-

7 In casu wurde die lex fori zur Anwendung berufen. 
8 Rohe, Geltungsgründe, S. 94; Schönberger, Tatortprinzip, S. 166. 
9 Rohe, aaO, S. 3, 238. 
10 Fischer, Akzessorische Anknüpfung, S. 120; Batiffol, Rev.crit. 58 (1969), 215 

(227); Wilde, Verkehrsunfall, S. 3; Hohloch, JuS 1980, 18 (22); ders., IPRax 1984, 14; 
W. Lorenz, FS Coing Bd. 2, S. 257 (278); Müko/Kreuzer, Art. 38 Rn. 11; Schönberger, 
aaO; Dessauer, ZVglRWiss 81 (1982), 215 (222); Ehrenzweig, Treatise, S. 573; Junker, 
JZ 2000, 477; Looschelders, VersR 1999, 1316; Wagner, EuZW 1999, 709 (712); Vogel-
sang, NZV 1999, 497. 

11 Splitter, in: 36. Deutscher Verkehrsgerichtstag 1998, S. 131 (132); Hirsch, DAR 
2000, 500 (504); Bericht in EuZW 1998, 581; vgl. auch die Zahlen bei Wezel, VersR 
1986, 952. 

12 Splitter, aaO. 
13 Hohloch, Deliktsstatut, S. 1. 
14 Vgl. dazu z.B. Kötz, in: Schadensersatz bei Straßenverkehrsunfällen, S. 11 f. 
15 Vg. z.B. Kötz, Deliktsrecht, Rn. 207 f.; sowie ausfuhrlich für Deutschland, Frank-

reich und England Eimer, Gefälligkeitsfahrt, S. 26 ff. 
16 Ehrenzweig/Jayme, Priv.Int.L., S. 94 f. 
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genüber in der Regel durch Nachlässigkeit oder gar ohne Verschulden ein-
tritt. Er wird aus der Notwendigkeit des modernen Straßenverkehrs heraus 
grundsätzlich in Kauf genommen als letztlich nicht zu vermeidende Aus-
wirkung desselben. Die Admonition tritt zugunsten des Kompensationsge-
dankens in den Hintergrund17, was für das Unfallrecht als Teil des Delikts-
rechts typisch ist18. Das Sachrecht reagiert auf das massenhafte Auftreten 
von Unfällen und das gestiegene Bedürfnis nach sozialer Sicherheit mit der 
Ausprägung von Sonderrechtsmaterien wie dem Straßenverkehrshaft-
pflichtrecht und dem Pflichtversicherungsrecht. 

Mit Zunahme der im Inland lebenden Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit19, des grenzüberschreitenden Verkehrs im gewerbli-
chen Bereich sowie im Bereich des Tourismus wird die Bedeutung des 
Straßenverkehrsunfalls aus dem sachrechtlichen Bereich in den kollisions-
rechtlichen hinübergetragen. Der Schadensausgleich bei Straßenverkehrs-
unfällen ist zu einem Weltproblem geworden20. Im heutigen Massenver-
kehr muß jeder Autofahrer, selbst wenn er sich aus seiner Sicht in der 
Heimat befindet, damit rechnen, in einen Verkehrsunfall mit Auslandsbe-
rührung verwickelt zu werden, etwa bei Kollision mit dem Fahrzeug eines 
sog. Gastarbeiters. Dies gilt erst recht, wenn er selbst sich im Ausland auf-
hält. 

Einhergehend mit einer steigenden Relevanz des Phänomens „Straßen-
verkehrsunfall mit Auslandsberührung" gerieten seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts die überkommenen Anknüpfiingsgrundsätze des Internationalen 
Deliktsrecht ins Wanken; die „klassische" Anknüpfungsregel der lex loci 
delicti commissi, die aus einer Zeit stammt, die den internationalen Stra-
ßenverkehr nicht kannte21, hat seitdem ihre bis dahin zumindest nominell 
unumschränkte Stellung eingebüßt22. Die beeindruckende Entwicklung, die 
das Deliktskollisionsrecht erlebt hat23, vollzieht sich in erster Linie an 
Fällen mit Straßenverkehrsschäden, da sich gerade in diesem Bereich ge-
zeigt hat, daß die lex loci-Regel als alleinige und ausnahmslose Lösung 

17 Vgl. zur Unterscheidung von Admonition und Kompensation v.a. Ehrenzweig, 
Treatise, S. 548 f. 

18 Eine andere Entwicklung zeigt sich dagegen vor allem bei Pressedelikten, vgl. zur 
Caroline-von-Monaco-Rechtsprechung Spickhoff, IPRax 2000, 1 (4), Wagner, ZEuP 
2000, 200 ff., sowie Körner, NJW 2000, 241 ff.; zu den Funktionen des Straßenver-
kehrshaftungsrechts s.u. § 14 V. 1. a) aa). 

19 Vgl. zur signifikant höheren Schadenshäufigkeit türkischer, griechischer und jugo-
slawischer Staatsangehöriger Kötz, FS Steindorff, S. 643 (666). 

20 So bereits von Hippel, Schadensausgleich, S. 1. 
21 Trutmann, Deliktsobligationen, S. 8 
22 Rohe, Geltungsgründe, S. 1 
23 Hohloch, Deliktsstatut, S. 1. 
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ungeeignet ist24. Wohl überall haben die Bestrebungen zur Auflockerung 
dieser Regel an der Problematik grenzüberschreitender Verkehrsunfälle 
angesetzt2 . Insbesondere die Anknüpfung an den gemeinsamen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat das Internationale Deliktsrecht vom IPR des Straßen-
verkehrsunfalls her erreicht und sie hat dort auch noch immer ihre tatsäch-
liche Domäne26. Vor über 40 Jahren hat die bahnbrechende Abhandlung 
von Binder27, der als einer der ersten in Europa erkannte, daß die lex loci 
delicti nicht in allen Fällen befriedigt, für die deutsche Wissenschaft den 
Anstoß zur Belebung der Diskussion über die von ihm sog. Auflockerung 
der Tatortregel gegeben. Auch Binder hat für seinen Ansatz der Anknüp-
fung des Deliktsstatuts unter dem Gesichtspunkt der „soziologischen Ein-
bettung der Tat"28 Beispiele aus dem Bereich der Unfälle mit Kraftfahr-
zeugen herangezogen29. Dementsprechend hat auch die Rechtsprechung im 
deliktsrechtlichen Teilbereich des Verkehrsunfalls die Grundregel der Tat-
ortanknüpfung nach und nach durch die immer wieder ergänzte Bildung 
von Fallgruppen beschränkt30. Diese radikale Umgestaltung des Internatio-
nalen Deliktsrechts hat dieses jedoch lange Zeit zu dem am stärksten mit 
Rechtsunsicherheiten behafteten Gebiet des IPR gemacht31. Dasselbe gilt 
in ausländischen Internationalen Deliktsrechten, etwa in den USA, wo das 
tradierte Tatortprinzip besonders unter Druck geraten ist. Entscheidungen, 
die dort auf völlig neuem Weg das Deliktsstatut bestimmen wollen, haben 
ebenfalls Straßenverkehrsunfälle zur Tatsachengrundlage32. Dabei ist in 
den USA das Aussehen dieses Teils des Kollisionsrechts besonders viel-
farbig, weil ein umfangreicher Katalog von Gesichtspunkten des Einzel-
falls besteht, die zu berücksichtigen sein können, so z.B. Tatort, jegliche 
persönliche Verbindung zwischen den Parteien wie Staatsangehörigkeit, 

24 Schwind, Handbuch, S. 393. 
25 Looschelders, VersR 1999, 1316 (1319). 
26 Von Bar, IPR Bd. 2, Rn. 671; Schönberger, Tatortprinzip, S. 165. 
27 RabelsZ 20 (1955), 401; Schönberger, aaO, S. 2, spricht von einem „Meilenstein". 
28 Vgl. Binder, aaO (480 ff.). 
29 Vgl. z.B. Binder, aaO (481, 485 ff.). 
30 Vgl. die tragenden Urteile BGHZ 57, 265; 87, 95; 90, 294; 93, 214; 119, 137; 120, 

87; Hohloch, JR 1985, 372 (373) spricht von einer „Konjunktur von Urteilen zum Ver-
kehrsunfallstatut". 

31 Vgl. Hohloch, JuS 1980, 18 
32 Vgl. die dargestellten US-amerikanischen Judikate bei Hohloch, Deliktsstatut 

S. 150 ff.; ders., JuS 1980, 18 (20); Trutmann, Deliktsobligationen, S. 52 ff., 147 ff.; 
Kegel/Schurig, IPR, S. 634 ff., Juenger, Am.J.Comp.L. 1984, 1 (13 ff., insbesondere 47); 
und Mühl, VersR 1973, 1088 ff.; demgemäß hat Wilde, Verkehrsunfall, in seiner Mono-
graphie des internationalen Straßenverkehrsunfalls das Schwergewicht auf die Darstel-
lung des amerikanischen Kollisionsrechts gelegt, vgl. aaO, S. 3, 96; zu den Umwälzun-
gen des IPR in den USA und deren Bedeutung für das deutsche Kollisionsrecht s.u. § 3 
II. 
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Aufenthalt, Wohnsitz und Sitz einer besonderen Beziehung zwischen den 
Parteien, aber auch andere Kontakte wie der Wohnsitz von Tatzeugen, die 
Zulassung und Registrierung des Fahrzeugs und seine Haftpflichtversiche-
rung33. Der internationale Straßenverkehrsunfall prägt somit auch im Aus-
land in erster Linie die Entwicklung des Deliktskollisionsrechts. 

Interessant wird der Straßenverkehrsunfall durch Besonderheiten, die 
ihn sowohl im nationalen Deliktsrecht als auch auf kollisionsrechtlicher 
Ebene von anderen Delikten unterscheiden. Schon das Sachrecht ist in die-
sem Bereich nämlich schwierig34. Es unterscheidet in vielen Staaten hier 
Gefährdungshaftung und Haftung aus (vermutetem) Verschulden, verläuft 
also gewissermaßen zweispurig35. Zum Haftungsrecht treten versiche-
rungsrechtliche Fragen hinzu. Das Versicherungsrecht hält vielfach mit 
dem Direktanspruch ein weiteres Schuldverhältnis bereit. Bei im Ausland 
zugelassenen Kraftfahrzeugen tritt unter Umständen über das AuslPflVG 
ein zweiter Versicherer auf den Plan. 

Kennzeichnend für den Straßenverkehrsunfall in kollisionsrechtlicher 
Hinsicht ist schließlich, daß bei ihm mögliche Anknüpfungspunkte zur 
Verfügung stehen, die es bei anderen deliktischen Sachverhalten grund-
sätzlich nicht gibt. Zwar bestehen die für unerlaubte Handlungen typischen 
Anknüpfungsmöglichkeiten an den Tatort, die Staatsangehörigkeit von 
Schädiger bzw. Geschädigtem und deren gewöhnlichen Aufenthalt sowie 
zwischen ihnen ggf. bestehende Sonderbeziehungen. Darüber hinaus sind 
jedoch als für die Anknüpfung möglicherweise heranziehbare Kriterien der 
Versicherungsort, der Zulassungs-/Registrierungsort und der gewöhnliche 
Standort des bzw. der beteiligten Fahrzeuge zu nennen. Es stehen damit 
subjektbezogene/personale (Staatsangehörigkeit, gewöhnlicher Aufent-
halt), ortsbezogene/territoriale (Tatort) und objektbezogene/reale (Versi-
cherung, Zulassung, gewöhnlicher Standort) Anknüpfüngsmomente zur 
Verfugung. 

Aufgrund der sich im Ineinandergreifen von Delikts- und Versiche-
rungsrecht manifestierenden Kanalisierungsfünktion der Haftungsansprü-
che läßt sich der Kreis der beteiligten Interessen regelmäßig nicht auf die 
Zweierbeziehung Schädiger - Geschädigter reduzieren. Beteiligt sind 
vielmehr jedenfalls grundsätzlich auch Versicherungsinteressen, nämlich 
i.d.R die Haftpflichtversicherung des Schädigers, häufig auch die in Vorla-
ge tretende (Sozial-) Versicherung des Geschädigten. Auch der Kreis von 
Schädigern bzw. Geschädigten kann sich im Einzelfall nicht unerheblich 
ausweiten, da es sich dabei nicht nur um den Führer des beteiligten Fahr-
zeuges bzw. die Führer der beteiligten Fahrzeuge, sondern auch davon ver-

33 Hohloch, Deliktsstatut, S. 187. 
34 Wandt, VersR 1993, 409. 
35 Ausführlich dazu unten § 4 II 2. b) bb). 
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schiedene dinglich am Fahrzeug Berechtigte, sonstige Insassen und andere 
Verkehrsteilnehmer handeln kann. In gleicher Weise sind die verschieden-
sten Unfallsituationen denkbar, etwa die Beteiligung zweier oder mehrerer 
Fahrzeuge, aber auch nur die eines einzigen, etwa in Form des Mitfahrer-
unfalls. Verantwortlich mag der Führer des Fahrzeugs, aber ggf. auch ein 
Insasse oder eine Person außerhalb des Kraftfahrzeugs sein, z.B. ein Fuß-
gänger. 

Als weitere internationalprivatrechtlich relevante Besonderheiten weist 
der internationale Verkehrsunfall auf: Häufigkeit, Internationalität, erheb-
liches Schadenspotential, Registrierungs- und Versicherungspflicht und 
damit gegenseitiges Vertrauen auf das Bestehen einer Haftpflichtversiche-
rung, Schadenstypizität, feste Verhaltensregeln im Verkehr36. Von daher 
bietet sich möglicherweise eine - zumindest teilweise - Sonderregelung 
des Verkehrsunfalls abweichend vom sonstigen Internationalen Delikts-
recht an37. Die Haager Konferenz hatte sich dazu entschlossen und dem 
internationalen Straßenverkehrsunfall ein eigenes Abkommen gewidmet. 
Grund dafür war, daß man das Gebiet der unerlaubten Handlungen für zu 
weit gespannt und zu heterogen hielt, um in einer einzigen Konvention 
behandelt zu werden38, gleichzeitig aber den Straßenverkehrsunfall als 
vordringlichstes Problem in diesem Bereich erachtete39. 

Ordnet man nämlich den internationalen Straßenverkehrsunfall in das 
Gesamtbild des Internationalen Deliktsrecht ein, so präsentiert er sich als 
Teil des internationalen Unfallrechtes. Dieses umfaßt daneben v.a. Sport-, 
insbesondere Skiunfälle, Arbeitsunfälle, Umweltunfälle, insbesondere Un-
fälle mit Emissionswirkung. Neben dem internationalen Unfall - dank des 
Straßenverkehrsunfalls statistisch der bedeutendste Typus im Deliktskolli-
sionsrecht - steht v.a. der internationale Persönlichkeitsschutz vor Presse-
delikten, die internationale Produzentenhaftung und das internationale 

36 Vgl. die Begründung, in: von Caemmerer (Hrsg.), Vorschläge und Gutachten, S. 16; 
ähnlich Weick, NJW 1984, 1993 (1999). 

37 In diese Richtung äußern sich Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, S. 202 (204, 
209 f., 213: Sonderregelung dringend angezeigt); Stoll, FS Kegel, S. 113 (137); Wandt, 
VersR 1990, 1301 (1310); Deville, IPRax 1997, 409 (411); dagegen geht Börner, JR 
1994, 6 (9), davon aus, daß die von der Rechtsprechung für die Auflockerung vorgetra-
genen Sachgründe ebensogut in den anderen Bereichen des Deliktsrecht gelten, während 
Müller, JZ 1986, 212, beim BGH noch Skepsis erkannte, ob sein Regelwerk als allge-
mein verbindliches Internationales Deliktsrecht zu gelten habe. 

38 Kropholler, ZfRV 1975, 256 (257, 266), der diese Einschätzung aber nur auf uni-
verseller Ebene teilt, für den regionalen Bereich der EG dagegen eine Kodifikation für 
aussichtsreich hält, weil hier die Auffassungen über die beste Anknüpfung nicht so unter-
schiedlich sind; W. Lorenz, RabelsZ 57 (1993), 175; Batiffol, Rev.crit. 58 (1969), 215 
(227); Panchaud, Schw.Jb.int.R. 25 (1968), 101 (112); Loussouarn, Clunet 96 (1969), 
5 f. 

39 W. Lorenz, aaO (176); Panchaud, aaO; Loussouarn, aaO (6). 
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Wettbewerbsrecht im Vordergrund40. Diese Rechtsmaterien sind bei der 
Suche des anwendbaren Rechts jedenfalls in Nuancen ebenfalls bereits 
einen ihren spezifischen Eigenarten entsprechenden Weg gegangen. Dies 
gilt speziell bei der Ausfüllung der Tatortregel, weil die Lokalisation un-
erlaubter Handlungen, die immaterielle Rechtsgüter (internationaler Per-
sönlichkeitsschutz) oder reine Vermögensschäden (internationales Wett-
bewerbsrecht) erfassen, ganz andere Anforderungen stellt41 als der Kraft-
fahrzeugunfall, der immer mit einer Sach- und/oder Körperschädigung 
einhergeht. 

Eine Sonderbehandlung der Straßenverkehrsunfälle im Deliktskollisi-
onsrecht ist demnach sowohl hinsichtlich des Tatortgrundsatzes als auch 
seiner Auflockerung denkbar. 

II. Der Begriff des internationalen Verkehrsunfalls 

Eine - wenn auch nur teilweise - Unterwerfung des internationalen Kraft-
fahrzeugunfalls unter vom übrigen Internationalen Deliktsrecht abwei-
chende Kollisionsregeln würde voraussetzen, daß er sich davon sinnvoll 
abgrenzen läßt42. Das StVA, das eine solche eigenständige Regelung ent-
hält, definiert den Straßenverkehrsunfall in Art. 1 Abs. 2 StVA als einen 
Unfall, an dem ein oder mehrere Fahrzeuge, ob Motorfahrzeuge oder nicht, 
beteiligt sind und der mit dem Verkehr auf öffentlichen Straßen, auf öf-
fentlich zugänglichem Gelände oder auf nichtöffentlichem, aber einer ge-
wissen Anzahl befügter Personen zugänglichem Gelände zusammenhängt. 
Deutsch43 definiert den Verkehrsunfall dagegen weniger detailliert und 
mehr auf den Erfolg abstellend als ein Ereignis im Straßenverkehr, das zur 
Verletzung von Rechtsgütern oder Rechten einer Person führt und zur 
Haftung oder zum Eintreten einer haftungsersetzenden Versicherung füh-
ren kann44. Von Hippel45 spricht im Rahmen seines Entwurfs eines Ver-

40 Vgl. z.B. Rohe, Geltungsgründe, S. 2, 238; Hohloch, JuS 1980, 18 (19); Staud/von 
Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 111, unterscheidet als Typen, für die eigenständige An-
knüpfungskriterien in Betracht kommen: Verkehrsunfälle, Produkthaftung, Verletzung 
der Privatsphäre, Geschäftsschädigung und Umweltschäden. 

41 Vgl. zur Tatortbestimmung im internationalen Wettbewerbs- und Immaterialgüter-
recht Sack, WRP 2000, 269 ff. 

42 Die IPR-Reform von 1999 verzichtete auf spezielle Anknüpfungsregeln für einzelne 
Deliktstypen gerade deshalb, weil dies nicht recht eingrenzbar erschien, vgl. Er-
man/Hohloch, 10. Aufl., Art. 41 EGBGB Rn. 2; eine Begriffsbestimmung ist im übrigen 
zur Eingrenzung der Thematik dieser Untersuchung dienlich. 

43 In: Vorschläge und Gutachten, S. 220 (230); ebenso die Begründung ebenda, S. 17. 
44 Ähnlich Staud/von Hoffmann, Art. 38 EGBGB Rn. 260: „plötzliches, generell für 

möglich erkanntes, konkret aber nicht vorhergesehenes Ereignis, das die Verletzung von 
Rechtsgütern oder Rechten einer Person verursacht und das die Haftung der daran betei-
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kehrsversicherungsgesetzes noch kürzer von jedem Unfall, der durch ein 
Kraftfahrzeug verursacht wird46. 

Die Prüfung der Tauglichkeit dieser Begriffsbestimmungen erfordert 
zunächst die Zerlegung des Begriffs „Straßenverkehrsunfall" in seinen 
allgemeinen Bestandteil „Unfall" und das spezifizierende Merkmal des 
„Straßenverkehrs". 

1. Der Unfallbegriff 

Dabei kann beim Unfallbegriff auf anerkannte Definitionen zurückgegrif-
fen werden. Auch das St VA hält eine Erläuterung insoweit nicht für erfor-
derlich. Als Unfall bezeichnet man gemeinhin ein plötzliches, von außen 
kommendes Ereignis, das zu einem Personen- oder Sachschaden führt47. 

Davon werden teilweise vorsätzlich zugefügte Schäden von vornherein 
herausgenommen48. Betroffen sind hier vor allem die Fälle, in denen das 
Kraftfahrzeug als Waffe eingesetzt wurde, unter Umständen aber auch 
Fahrten in selbstmörderischer Absicht. Sie sind aber für den Geschädigten 
regelmäßig ebenfalls plötzliche, von außen eintretende Ereignisse, mag 
auch aus Sicht eines objektiven Betrachters zweifelhaft sein, ob dies nach 
allgemeinem Sprachgebrauch noch als Unfall angesehen werden kann. Es 
spricht daher viel dafür, auch insoweit den Unfallbegriff als erfüllt anzuse-
hen. Aufgrund der statistischen Seltenheit vorsätzlich herbeigeführter Stra-
ßenverkehrsunfälle sollen diese in der vorliegenden Arbeit nicht eigens 
erörtert werden. Im übrigen ist aber auf der IPR-Ebene nichts dafür er-
sichtlich, sie anders zu behandeln als den statistischen Regelfall des allen-
falls fahrlässig verursachten Unfalls. Auf der Ebene des Sachrechts mag 
dann das anzuwendende Haftungsrecht ggf. über eine gesonderte Behand-
lung entscheiden49. 

ligten Personen oder auch das Eintreten einer haftungsersetzenden Versicherung nach 
sich ziehen kann". 

45 Schadensausgleich, S. 117. 
46 Ahnlich das Europäische Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 

durch Kraftfahrzeuge verursachte Schäden vom 14.5.1973 (es ist veröffentlicht: Europe-
an Treatise Series Nr. 79), das einen vergeblichen Versuch einer Sachrechtsvereinheitli-
chung machte; es verlangt, daß der Unfall „mit dem Verkehr in Zusammenhang steht" 
und „durch ein Fahrzeug verursacht" worden ist. 

47 Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, S. 202 (203); Essen, Rapport explicatif, S. 
200 (203); Kotz, Deliktsrecht, Rn. 1, 202; für das Strafrecht Tröndle/Fischer, StGB, 
§ 142 Rn. 9; vgl. zum österreichischen Recht Schwimann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 2; 
Junker, JZ 2000, 477 (482 Fn. 64). 

48 So Deutsch, aaO (203, 218). 
49 So ist im deutschen Recht die Frage der Anwendung des § 7 StVG bei Benutzung 

eines Autos als Mordwaffe umstritten, wird aber von BGHZ 37, 311 bejaht; ebenso etwa 
Larenz/Canaris, SchR II/2, S. 621, und für das österreichische Recht vgl. Schwi-
mann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 7. 
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In ähnlicher Weise sollte dem Sachrecht überlassen bleiben, ob der Un-
fall dem vorgeblichen Schädiger haftungsrechtlich tatsächlich zurechenbar 
ist, da es hierfür die maßgeblichen Kriterien aufstellt und diese Frage 
möglichst nicht auf das IPR verschoben werden sollte. Als Unfall scheiden 
höchstens solche Ereignisse, bei denen unter allen denkbaren Gesichts-
punkten eine Zurechnung - auch im Wege eines denkbar weiten verschul-
densunabhängigen Haftungstatbestandes - an eine Person ausgeschlossen 
erscheint, aus50, etwa reine Naturereignisse. 

2. Der Straßenverkehrsbegriff 

Mit dem Merkmal des Straßenverkehrs soll der Lebensbereich bezeichnet 
werden, in dem sich der Unfall verwirklicht hat51. Die Definition in Art. 1. 
Abs. 2 StVA versucht insoweit eine Konkretisierung durch die Beteiligung 
von Fahrzeugen und Spezifizierung des Unfallortes. 

a) Der Unfallort 

Die insoweit im StVA enthaltene Beschränkung wurde übernommen aus 
Art. 2 Abs. 1 des Anhangs I zum Europäischen Übereinkommen über die 
obligatorische Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge (BGBl. 1965 II 
282)52. Dabei legt das StVA nicht den Unfallort auf bestimmte Gelände 
fest, sondern es genügt ein Zusammenhang mit dem Verkehr dort. Abgese-
hen davon, daß diese Bestimmung verworren ist und für die Abgrenzung 
des Straßenverkehrsunfalls kaum etwas leistet53, weist die Genese aus dem 
genannten Europäischen Übereinkommen auch auf die wesentliche Schwä-
che hin. Das Pflichtversicherungsrecht bemüht sich üblicherweise, die 
Verkehrsflächen näher festzulegen, auf denen ohne Versicherung ein 
Kraftfahrzeug grundsätzlich nicht betrieben werden darf54. Dagegen geht 
es im vorliegenden Zusammenhang nicht um solche versicherungsrechtli-
chen Aspekte, sondern in erster Linie um die Frage des Haftungsrechtes. 
Auch insoweit sollte aber das anzuwendende Haftungsrecht selbst ent-
scheiden, ob es einzelne Ansprüche auf Haftung aus Straßenverkehrsun-
fällen in örtlicher Hinsicht auf den Verkehr auf bestimmten Flächen be-
schränken will. So kennt etwa § 823 BGB insoweit keine räumliche Be-

50 So ist wohl auch die Einschränkung bei Deutsch, in: Vorschläge und Gutachten, 
S. 202 (203) zu verstehen. 

51 Kötz, Deliktsrecht, Rn. 202. 
52 Essen, Rapport explicatif, S. 200 (204); Dutoit/Mercier, Riv.dir.int.priv.proc. 1969, 

367 (406). 
53 Schwimann, ZVR 1978, 161 (164). 
54 Gegen eine solche räumliche Restriktion von Hippel, Schadenausgleich, S. 62. 
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grenzung und die § 7 ff. StVG gelten auch auf nichtöffentlichen Wegen55. 
Die fragliche Regelung in Art. 1 Abs. 2 StVA ist deshalb jedenfalls unnö-
tig. Die Festlegung des Straßenverkehrsbezugs muß auf andere Weise er-
folgen. 

b) Die Fahrzeugbeteiligung 

Das StVA verlangt schließlich noch die Beteiligung mindestens eines 
Fahrzeuges. Die unbestimmte Weite dieses Fahrzeugsbegriffs ist in der 
Literatur auf scharfe Kritik gestoßen56, die deshalb eine Beschränkung auf 
Fahrzeuge, von denen typische Verkehrsgefahren ausgehen, befürwortet57. 
Insoweit hilft eine Rückbesinnung auf die sachrechtlichen Besonderheiten 
des Straßenverkehrshaftungsrechtes gegenüber dem allgemeinen Delikts-
recht. Diese beruhen in erster Linie auf der Betriebsgefahr bestimmter 
Fahrzeuge. Das Sachrecht antwortet darauf häufig mit besonderen Haf-
tungsregeln58 und einer Versicherungspflicht59. In den Blick genommen 
werden dabei allerdings nur Kraftfahrzeuge60. Nur hier besteht daher re-
gelmäßig die Möglichkeit, bei der Anknüpfung auf Versicherung und Zu-
lassung Rücksicht zu nehmen, wodurch sich der Straßenverkehrsunfall von 
anderen Unfällen, etwa einem Skiunfall oder einem reinen Fahrradunfall, 
abhebt. Deshalb soll auch auf der Ebene des IPR der hier zu erörternde 
internationale Straßenverkehrsunfall nur die Unfälle betreffen, an denen 
mindestens ein Kraftfahrzeug beteiligt ist. Der Beteiligungsbegriff ist da-
bei denkbar weit zu fassen. Soweit ersichtlich, geht insoweit am weitesten 
das französische Straßenverkehrshaftungsrecht61. Dort genügt es für die 
Beteiligung nach herrschender Meinung und Rechtsprechung, daß das 
Kraftfahrzeug in irgendeiner Form an der Schadensentstehung beteiligt 
war; das Fahrzeug ist nur dann nicht in den Unfall verwickelt, wenn sich 
der Unfall ohne seine Anwesenheit in genau der gleichen Weise abgespielt 
hätte62. 

Allerdings wäre es bei dieser, gegenüber dem StVA engeren Konzeption 
des Straßenverkehrsunfalls richtiger von „Kraftverkehrsunfall" im Gegen-

55 Hentschel, § 7 StVG Rn. 1; für das österreichische Recht ebenso Schwi-
mann/Schauer, § 1 EKHG Rn. 9; für das portugiesische Recht do Rosàrio Apetato Cor-
rela de Seabra, VersRAI 1998, 37 (54). 

56 Vgl. Schwimann, ZVR 1978, 161 (164 f.); ders., JB1. 1979, 196. 
57 Vgl. Schwimann, jeweils aaO; ders., Grundriß des IPR, S. 156. 
58 Vgl. z.B. §§ 7 ff. StVG, §§ 5 ff. öst. EKHG, Art. 58 ff. Schweiz. SVG. 
59 Vgl. z.B. PflVG, öst. KHVG 1994. 
60 Vgl. z.B. § 7 Abs. 1 StVG, § 1 PflVG, § 5 Abs. 1 öst. EKHG, Art. 58 Abs. 1 

Schweiz. SVG (Motorfahrzeuge). 
61 S.u. § 4 II. 2. b) bb). 
62 Eimer, Gefälligkeitsfahrt, S. 103. 
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- an das Familienstatut 267 f., 353 f., 

357 ff, 387 ff, 484 
- an das Vertragsstatut 267 f., 352 f., 

356 f., 361 ff, 373 ff, 398, 484 
- an tatsächliche Verbindungen 354, 358 

ff., 367 ff, 484 
- und Rechtswahl 456 ff, 484 
- und renvoi 472 
Alternative Anknüpfung 465 
- des Direktanspruchs 103 ff, 473, 483 
Alternative Kausalität 403 ff. 
Alternative liability, vgl. unter alternati-

ve Kausalität 
Anknüpfung 
- personale, vgl. unter gewöhnlicher 

Aufenthalt 
- sachbezogene, vgl. unter Zulassungs-

ort; Versicherungsort 
- territoriale, vgl. unter Tatortgrundsatz 
Anpassung 39, 119, 307, 448 
- bei akzessorischer Anknüpfung 365, 

374, 378 ff, 391 f. 
- bei dépeçage 346 
- bei haftungsersetzendem Versiche-

rungssystem 123 f. 
- bei Regreß unter mehreren Schuldnern 

406 f., 409 ff. 
- bei zweispuriger Anknüpfung von 

Verschuldens- und Gefährdungshaf-
tung 151 ff. 

Arbeitsunfälle 6, 18 f., 82, 408 
AuslPflVG 5, 87 ff, 99, 101, 118, 200, 

254 
Ausweichklausel 181, 200, 219 f., 222, 

325, 330 ff, 343, 353 f., 365, 373, 
418, 483 

- und renvoi 473 ff. 
BÄK 422 f., 429, 431, 443, 445 f. 
Behandelndes Büro 90 ff, 200, 255, 475 
Beteiligungsbegriff im StVA 10, 207 ff, 

449 
Beteiligungshaftung 10, 75, 160, 212 
- Verhältnis zu Verschuldens- bzw. 

Gefährdungshaftung 67 
Betriebsgefahr 24 f., 33, 66 f., 147, 156, 
183,416 
- bei Auflockerung des Tatortgrundsat-

zes 247 ff, 254, 258, 319 f., 325 
- beim Verkehrsunfallbegriff 10 f. 
- bei Schwarzfahrt 183 ff. 
- im StVA 203 f., 207 f., 218 
Betriebsort 175 
- als Anknüpfungspunkt bei Gefähr-

dungshaftung 146,153 f., 158 
Better law-Ansatz 44 ff. 
- vgl. auch unter modern approaches 
Beweislastumkchr 64, 68 
- vgl. auch unter alternative Kausalität 
Charitable immunities 72 
Culpa in contrahendo 352, 372, 374 
Datum-Theorie 48 f., 430 f., 434 ff. 
Dépeçage 345 ff. 
- im Rahmen der modern approaches 41 

f., 345 
Deutscher Rat für Internationales Pri-

vatrecht 14 f., 171, 302, 324 ff, 339, 
431 

- und akzessorische Anknüpfung 352 
- und Direktanspruch 106 
- und Gefährdungshaftung 156 ff. 
- und Rechtswahl 455 f. 
Dingliche Fahrzeugberechtigte 6, 202 f., 

248 
Direktanspruch 5, 58, 62, 76, 78 ff, 102 

ff, 239, 246, 281, 301, 305, 320 f., 
467, 483 

- Anknüpfung/Qualifikation 99, 102 f., 
121 

- dogmatische Einordnung 78 
- Einwendungsausschlüsse 79, 102, 112 

f., 116, 120, 305, 483 
- Inhalt/Umfang 78 f., 110 ff. 
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- und Grüne Karte 91 ff., 101 f. 
- und Günstigkeitsprinzip 108 f., 112 ff., 

473, 483 
- und renvoi 472 f. 
- Veijährung 111 ff. 
Distanzdelikt/-unfall 21, 29 ff, 129,134, 

140, 144, 153, 162, 176, 200, 478 
Doppelqualifikation 378 
Eingriffsnormen 48 
Entschädigungsfonds 61 f., 78 ff, 85, 

127 f., 200, 305 
Ereignisorientierte Anknüpfung 225, 

235 f., 246 f., 262 f., 386 
- und renvoi 479 
Erfolgsort 28, 134, 142 f., 151 ff, 168 ff, 

183, 187 
Europäisches Übereinkommen Uber die 

obligatorische Haftpflichtversiche-
rung für Kraftfahrzeuge 61, 76 ff, 
88 

Europaklausel 117, 254, 257, 316 ff, 
321, 323 

Fahrlässigkeit 
- Behandlung der einzelnen Merkmale 

422 ff, 450 ff. 
Fahruntüchtigkeit, vgl. unter BÄK 
Fahrzeugführer 5, 12, 18, 70, 72, 163 f., 

229, 248, 250, 253 f., 269 f., 320, 325, 
422 ff, 444, 448 

- und akzessorische Anknüpfung 373, 
377 

- und Haftung aus dem Verhalten Drit-
ter 32 

- im StVA 193, 202 f., 206, 211, 213 f., 
218, 361 

- und Versicherungsumfang 77 
- Verhältnis zum Halter/zur Halterhaf-

tung 144 f., 161, 182 ff., 191, 394, 
397, 402, 414 ff, 484 

Fakultatives Kollisionsrecht 52 f., 137 
Familienrechtliche Sonderbeziehungen 

26, 193, 264 f., 283, 294 
- als Grundlage akzessorischer Anknüp-

fung 353 f. 
Family immunities 392, 408 
Folgenorientierte Anknüpfung 226, 234 

ff., 244 ff, 261 f., 294 ff, 315, 329, 
344, 401, 479 

- vgl. auch unter Umweltrecht 
Forum Shopping 136 f., 341, 344, 362 

Forumstaat-Interessen 48, 141, 238, 305 
ff., 474 

Französisches Haftungsrecht, vgl. unter 
„gardien"-Haftung; loi Badinter; non 
cumul 

Fremdunfall 33, 94, 201, 220 f., 224 f., 
230, 242, 249, 253 f., 261 f., 268 ff, 
287, 311, 326, 328 f., 424, 443 f., 449 

- Begriff 20 ff. 
Functional approach 44, 224 
- vgl. auch unter modern approaches 
Funktionen des Deliktsrechts 139 
- insbesondere des Straßenverkehrshaf-

tungsrechts 239, 303 ff. 
Fußgänger als Unfallbeteiligte 12, 23, 

204, 216, 250 f., 261, 302, 323, 400 
Garantiefonds, vgl. unter Entschädi-

gungsfonds 
„Gardien'VHaftung 66 ff, 187 
Gastarbeiterunfall 3, 21, 280, 296 
Gefahr 
- abstrakte 146, 154, 162, 176 ff. 
- Gefahrbeherrschungsgedanke 178 ff. 
- Gefahrerhöhungsgedanke 178 f. 
- konkrete 156, 162, 170, 176, 178, 180 
Gefährdungshaftung 5, 212, 260, 270, 

275, 288, 304, 327, 347, 395 
- Abgrenzung zur Verschuldenshaftung 

67 ff, 150 f., 178 
- Anknüpfung im Rahmen des Tatort-

grundsatzes 31, 129 f., 136, 144 f., 184 
f., 190, 483 

- im StVA 189 
- in den Sachrechten 65 ff, 75 
- und modern approaches 41, 47 
- und Verkehrssicherungspflicht-

Verletzungen 165 f., 176 ff. 
- vgl. auch unter zweispurige Anknüp-

fting von Verschuldens- und Gefahr-
dungshaftung 

Gefälligkeitsfahrt 26 f., 268, 331, 457 
- als Grundlage akzessorischer Anknüp-

fung 352 f., 360 ff, 371 ff, 381 ff. 
Generalklausel 219 f., 222, 276 ff, 324 
- vgl. auch unter Ausweichklausel 
Gesamtschuld 406 ff. 
- gestörte 407 f., 412 f. 
Geschädigtenmehrheit 24 
- bei der Anwendung des Tatortgrund-

satzes 18, 191 ff, 483 
- bei der Auflockerung des Tatortgrund-

satzes 18, 293, 394 f., 397 ff., 449, 484 
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- und Rechtswahl 467 f. 
Geschäftsführung ohne Auftrag 355 
Gesetz zum Internationalen Privatrecht 

für außervertragliche Schuldver-
hältnisse und für Sachen vom 
21.05.1999, vgl. unter Neureglung des 
Internationalen Deliktsrechts 

Gewöhnlicher Aufenthalt 
- als Anknüpfungspunkt 4 f., 130 f., 

142, 225 ff., 278 ff., 309 ff., 329 ff., 
371, 385, 395, 425, 476 ff., 483 

- im St VA 202 ff. 
Gleichbehandlung 
- der Verkehrsteilnehmer 390 f. 
- von Schädiger und Geschädigtem, vgl. 

unter Neutralitätsgebot 
Governmental interest analysis 42 
- vgl. auch unter modern approaches 
Grenzversicherung 88, 122, 254 
Grouping of contacts 39, 220, 340 
- vgl. auch unter modern approaches 
Grüne Karte 62, 87 ff., 115 ff., 133 f., 

161, 200, 252, 254 f., 305, 315, 321, 
323, 341,475 

- Einfluß des IPR 97 ff., 483 
- Geltungsbereich 88 f. 
- vgl. auch unter behandelndes Büro; 

zahlendes Büro 
- Zweck 87 f. 
Guest statutes 72, 243 f., 348, 381 
Günstigkeitsprinzip 108 f., 112 ff., 171 

f., 308, 473 
Günstigkeitsvergleich im Rahmen des 

Art. 42 S. 2 EGBGB 465 
Gurtanlegepflicht 71, 427 f., 431, 443, 

445 ff. 
Haager Übereinkommen über das auf 

die Produktenhaftung anzuwenden-
de Recht 143 

Haager Übereinkommen über das auf 
Straßenverkehrsunfälle anzuwen-
dende Rechte, vgl. unter StVA 

Haftpflichtversicherung, vgl. unter 
Pflichtversicherung 

Haftung aus dem Verhalten Dritter 32, 
42, 147 f., 188 ff., 345, 414 ff., 467, 
483 f. 

Haftungsbegrenzungen/-ausschlüsse 63, 
71 ff., 125 f., 130, 347 f., 378 f., 391 
f., 408, 412 f., 467 f. 

Haftungseinheit bei mehreren Schädi-
gern 405 f. 

Haftungsersetzender Versicherungs-
schutz, vgl. unter Versicherungsschutz 

Haftungshöchstbeträge 71 f., 346, 395 
Halterhaftung 18, 32 ff., 66, 68, 70, 144 

ff., 164, 167, 188, 191, 202 f., 213 f., 
248, 320, 414 ff., 483 f. 

- bei Schwarzfahrt 182 ff. 
Handlungsort 28,134, 142 f., 187 f., 191 
- bei Gefährdungshaftung 151 ff. 
- bei Verkehrssicherungspflicht-

Verletzungen 168 ff. 
- vgl. auch unter Tatortgrundsatz 
Heimwärtsstreben 57, 214, 238, 461, 

474 
Höchstgeschwindigkeitsgrenzen 71 
Höhere Gewalt 66, 69 
Interesse an Versicherungsdeckung, 

vgl. unter Versicherungsschutz 
Interessenjurisprudenz 49 ff. 
Kalkulationsinteresse des Versicherers, 

vgl. unter Versicherungsinteressen 
Kalkulierbarkeit des Versicherungsri-

sikos, vgl. unter Versicherungsinteres-
sen; Versicherungsschutz 

Kennzeichenabkommen 88, 94 
Kompensatorische Deliktshaftung 3, 

152, 303 f. 
Konvoiunfall 25, 268, 327, 360 
Kraftfahrzeug-Begriff 11 
Leasingfahrzeug 35 
Lex domicilii, vgl. unter gewöhnlicher 

Aufenthalt als Anknüpfungspunkt 
Lex fori 170, 217, 365, 379, 479 
- als Anknüpfungsregel 41, 136 f. 
- als residuary rule 44 ff. 
- Interessen 305 ff., 326, 401 
Lex loci delicti commissi, vgl. unter 

Tatortgrundsatz 
Lex patriae, vgl. unter Staatsangehörig-

keit als Anknüpfungspunkt 
Lex stabuli, vgl. unter Zulassungsort als 

Anknüpfungspunkt 
Locus accidentium, vgl. unter Unfallort 
Loi Badinter 66, 68, 160, 362, 378 f. 
Londoner Abkommen 89 ff., 200 
Massenunfälle 182, 191, 394 f., 417 ff., 

484 
Mehrheit von Geschädigten, vgl. unter 

Geschädigtenmehrheit 
Mehrheit von Schädigern, vgl. unter 

Schädigermehrheit 
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Mietwagenunfall 226, 325 
- Anknüpfung 243 ff., 261, 273, 290, 

298 f., 315 ff., 322, 327 f., 333 ff, 
356, 481 

- Begriff 21, 33 ff. 
- Behandlung verkehrsbezogener Ver-

haltens- und Sicherheitsnormen 445 ff. 
Mindestdeckungssummen in der Kfz-

Versicherung 77, 79 f , 84, 95 f., 100 
ff, 114 ff, 200, 255, 315 ff, 416, 475 

- Angleichung in der EU 61, 77, 84, 316 
Mitfahrerunfall 6, 22, 24 ff, 33 f., 93, 

352, 359, 367, 456 
- Bedeutung im Rahmen der nichtakzes-

sorischen Auflockerung des Tatort-
grundsatzes 220 ff, 242, 253 f., 259 
ff, 283, 322, 326 ff. 

- Bedeutung im Rahmen der verkehrs-
rechtlichen Verhaltensnormen 176, 
424 ff., 443 ff. 

- Begriff 20 f. 
- einfacher 22, 26 ff., 201, 221 f., 224, 

367, 371 
- qualifizierter 22, 25 ff, 201, 221, 224, 

367, 383 
Mittelbar Geschädigte 31, 33, 197, 199, 

467 
- im Rahmen der Auflockerung des 

Tatortgrundsatzes 394, 398 ff, 415, 
484 

- im Rahmen der Tatortanknüpfung 192 
ff, 483 

- im StVA 192 f., 395 f. 
Mitverschulden 42, 66, 72, 304 f., 322, 

345, 347 f., 399, 405, 425 f., 435, 445 
f., 449, 451 

Modern approaches 
- vgl. auch unter better law-Ansatz; 

functional approach; governmental 
interest analysis; grouping of contacts; 
most significant relationship; proper 
law of the tort, result-selecting-method 

- zum IPR 4, 38 ff, 55, 57, 132 f., 474 
Most significant relationship 39, 220 
- vgl. auch unter modern approaches 
Nebentäter 
Neuregelung des Internationalen De-

liktsrechts 14 ff, 30, 483 ff. 
- Behandlung verkehrsbezogener Ver-

haltens- und Sicherheitsvorschriften 
431 f. 

- und akzessorische Anknüpfimg 353 f., 
360, 372 f. 

- und Beteiligtenmehrheit 394 f. 
- und dépeçage 347 ff. 
- und Gefährdungshaftung 158 ff. 
- und Grüne Karte-System 101 f. 
- und Haftung aus dem Verhalten Drit-

ter 190 f. 
- und mittelbar Geschädigte 194 f. 
- und nichtakzessorische Auflockerung 

des Tatortgrundsatzes 298, 324 ff. 
- und Tatortgrundsatz 142 
- und Verkehrssicherungspflicht-

Verletzungen 170 f. 
- Wandelbarkeit des Statuts 343 ff. 
Neuseeland, vgl. unter Versicherungs-

schutz 
Neutralitätsgebot 139, 240 f., 277, 308 

f., 385 f. 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
- als Grundlage akzessorischer Anknüp-

fung 352 f., 359, 387 ff. 
No-fault insurance 81 
Non cumul 
- von Vertrags- und Deliktsansprüchen 

in Frankreich 362, 378 
Nutzungsausfallentschädigung 73, 437 
Opferschutz/-interesse 60, 74, 77, 79 ff, 

85, 88, 100, 104 ff, 118, 138 f., 176, 
205, 303 ff, 308 f., 313, 315, 320, 483 

Ordnungsinteressen 51, 53 ff, 140, 238, 
307 f., 401, 433,475 

Ordre public 39,103, 123 ff, 187, 364 f. 
Ort des Außer-Kontrolle-Geratens 183 

ff. 
- als Anknüpfungspunkt bei Gefähr-

dungshaftung 154 ff, 483 
- als Anknüpfungspunkt bei Verkehrssi-

cherungspflicht-Verletzung 176 ff, 
483 

Örtliche Verhaltensregeln, vgl. unter 
verkehrsbezogene Verhaltensnormen 
und Sicherheitsvorschriften 

Parteierwartung 53, 239 f., 245, 251 ff, 
262, 270 f., 300, 311 ff, 339, 369, 
374, 376 f., 438 f., 444 ff. 

Parteiinteressen 53 ff, 221, 228 ff, 303, 
308 ff, 433, 437, 479 

Persönlichkeitsrechtsverletzungen/-
schutz 6 f., 17, 137, 181, 224, 229, 
267, 330 
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Pflichtversicherung 3,10 f., 61 f., 75 ff., 
136, 238, 253, 255 ff., 282, 305, 315 
ff., 323, 466 f., 484 

- und Grüne Karte-System 90, 97, 99 
Platzdelikt/-unfall 21, 29 f., 33,129 ff, 

155, 470 
Politisches IPR 40 ff. 
Prävention mittels Deliktsrechts 58 
- vgl. auch unter admonitorische De-

liktshaftung; Funktionen des Delikts-
rechts 

Pressedelikte 6f. 
Pre-tort Verhältnis, vgl. unter sozialer 

Kontakt; akzessorische Anknüpfung 
Probefahrtunfall 352, 372 
Produzentenhaftung 6, 18, 32, 164, 169, 

181,330, 355 
- vgl. auch unter Haager Übereinkom-

men über das auf die Produktenhaf-
tung anzuwendende Recht 

Proper law of the tort 41 f., 45, 57, 133, 
276 

- vgl. auch unter modern approaches 
Punktdelikt, vgl. unter Platzdelikt 
Putatives Vertragsstatut 
- bei akzessorischer Anknüpfung 369, 

374 
Qualifikation 39,151 ff, 346, 348, 418 f. 
- autonome 363 
- funktionelle 125 f., 366 f. 
- lege causae 363, 381 ff. 
- lege fori 362 ff, 377, 381 f., 417 
- Probleme bei akzessorischer Anknüp-

fung 361 ff, 372, 377, 381 ff, 391 f. 
RAVO 13 f., 19, 131, 221, 228, 231, 241 

f., 270, 274 ff, 329, 331, 339, 398 
Rechte Dritter, vgl. unter Rechtswahl 
Rechtsangleichung/-vereinheitlichung 
- in der EU16 f., 60 ff., 77 f., 316 
Rechtsanwendungsverordnung, vgl. 
unter RAVO 
Rechtswahl 19, 274, 291, 337, 419, 453 

ff., 484 f. 
- antizipierte 455 ff, 465 f. 
- des Direktanspruchsstatuts 120 f. 
- des Versicherungsvertragsstatuts 110 
- im StVA 454 
- Rechte Dritter 121, 463 ff, 485 
- stillschweigende 459 ff. 
- Teilrechtswahl 347, 458 f. 
- und akzessorische Anknüpfung 456 

ff., 465 f. 

- undrenvoi471 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur 

Ergänzung des Internationalen Pri-
vatrechts (außervertragliche 
Schuldverhältnisse und Sachen) 
vom 15.05.1984 bzw. vom 01.12.1993 
14 f., 106 f., 302, 328 f., 352 ff. 

Regreß 
- Anknüpfung zwischen mehreren 

Schuldnern 403, 407 ff. 
- der Sozialversicherung 422 f. 
- des behandelnden Büros im Grüne 

Karte-System 95 f. 
- des Haftpflichtversicherers 82 ff, 95, 

116, 303 
- zwischen Entschädigungsfonds 127 
Reisegruppenunfal! 27 f., 221, 264, 266 

f., 327, 353 
Relativität des Schuldverhältnisses 402 

ff., 465, 484 
Renvoi 14, 19, 350, 469 ff., 485 
Reparaturunternehmerhaftung 18, 32, 

164 
Result-selecting-method 43 
- vgl. auch unter modern approaches 
Richtlinien des Rates der EG betref-

fend die Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedsstaaten 
bezttglich der Kraftfahrzeug-
Haftpflicht-versicherung, vgl. unter 
Rechtsangleichung/-vereinheitlichung 
in der EU 

Sachhalterhaftung, vgl. unter Halter-
haftung 

Sachrechtsbezogenheit des IPR 39 ff, 
56 ff, 224 

Schadensort 28 f., 135, 143, 194 
Schadensregulierungsbeauftragter 62, 

127 f. 
Schädigermehrheit 
- bei der Anwendung des Tatortgrund-

satzes 182 ff, 483 
- bei der Auflockerung des Tatortgrund-

satzes 209, 394 ff, 402 ff, 484 
- im StVA 189, 395 f. 
- und Rechtswahl 467 f. 
Schmerzensgeld 68 f., 73 f., 98,195, 237, 

248, 348, 377, 436 f. 
- für Angehörige 74, 197 ff. 
Schockgeschädigte 31, 33, 192, 467 
- bei Anwendung des Tatortgrundsatzes 

195 ff, 483 
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- bei Auflockerung des Tatortgrundsat-
zes 394, 399 f., 484 

- im St VA 196, 199 
Schutzgesetz 434 f., 439 
Schwarzfahrt 153, 157 f., 161, 183 ff., 

191,417 
Selbstbegrenzte Sachnormen 99, 103, 

105, 350 ff. 
Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs 56, 141, 318, 437, 440 f. 
Sonderanknüpfung 47, 307 f., 330, 333, 

461 ff. 
- verkehrsrechtlicher Verhaltens- und 

Sicherheitsvorschriften 307 f., 429, 
431, 433 ff. 

Souveränitätsgedanke 56, 133, 138, 140, 
149, 231, 234 

Sozialer Kontakt 20 f., 24 f., 27, 414, 
424 f. 

- Bedeutung für die nichtakzessorische 
Auflockerung des Tatortgrundsatzes 
225, 227, 261 ff, 283 f., 288, 292 ff., 
300, 302, 326 

- vgl. unter akzessorische Anknüpfung 
- vgl. unter Mitfahrerunfall 
- vgl. unter soziologischer Anknüp-

fungsansatz 
Soziologischer Anknüpfungsansatz 4, 

263 ff,401 
Spezifischer Straßenverkehrsbezug 11 

f., 23 f., 358, 389 ff. 
Sportunfälle 6,10, 230,398 
Staatsangehörigkeit 21 f. 
- als Anknüpfungspunkt 4, 130 f., 138, 

145, 148 f., 220 ff, 274 ff, 327, 331, 
337, 392, 425 

Staatsinteressen 140, 240, 303 ff. 
- allgemeine Bedeutung bei der Kollisi-

onsrechtsfindung im IPR 53 
Straßburger Abkommen, vgl. unter 

Europäisches Übereinkommen über 
die obligatorische Haftpflichtversiche-
rung für Kraftfahrzeuge 

Strolchenfahrt, vgl. unter Schwarzfahrt 
St VA 6 ff, 13, 17 ff, 132, 167, 172, 183, 

248, 281, 325, 400, 449 
- Behandlung verkehrsbezogener Ver-

haltens- und Sicherheitsvorschriften 
429 ff. 

- und akzessorische Anknüpfung 361 
ff., 382 

- und Direktansprach 103 ff, 111 f., 
121 

- und Gefährdungshaftung 147 f., 159 
- und Haftung für Dritte 189 
- und mittelbar Geschädigte 192 f., 395 
- und Rechtswahl 454 
- undrenvoi471 
- und Schockschäden 196, 199 
- Unfallort als Anknüpfungspunkt 134 

ff., 200 
- Wandelbarkeit des Statuts 343 
- Zulassungsort als Anknüpfungspunkt 

202 ff, 243 
Subsidiäre Anknüpfung 327 
- des Direktanspruchs 103 ff. 
Substitution 435, 451, 459, 484 
Tatortgrundsatz 3 ff., 14, 18, 28 ff, 56, 

129 ff. 
- Anwendung bei Gefährdungshaftung 

31,144 ff, 483 
- Anwendung bei Geschädigtenmehrheit 

191 ff., 418, 483 
- Anwendung bei Schädigermehrheit 

182 ff, 418, 483 
- Anwendung bei Verkehrssicherungs-

pflicht-Verletzung 31 f., 163 ff, 483 
- Auflockerung 3 ff, 201 ff, 352 f f , 

483 f. 
- Geltungsgründe/Begründung 132 f., 

139 ff,478 
- im StVA 134 f. 
- und renvoi 469 f., 473 ff. 
- vgl. auch unter Ubiquitätsregel 
Territorialitätsgedanke 56, 133, 136 f., 

140, 149, 231 
Tiere im Straßenverkehr 23 f., 207 
Trägheitsprinzip 307 
Transitdelikte 32 
Trennungsprinzip zwischen Haftungs-

und Versicherungsansprüchen 75 f., 
103 

Typenbildung im Recht 17, 20 
Typische Verkehrsgefahren, vgl. unter 
spezifischer Straßenverkehrsbezug 
Ubiquitätsregel 28, 155, 161, 165, 167 f., 

172 
Umweltrecht 225 f., 239 ff, 262 ff, 281 

ff., 451 
- Interesse an der Anwendung 53, 206, 

229, 235 ff, 309 ff, 312 ff, 328, 338 
f., 385 f., 392 f., 478 f. 
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- vgl. auch unter folgenorientierte An-
knüpfung; gewöhnlicher Aufenthalt 

Umweltunfälle 6, 17 
Unabhängige Schädiger 
- Begriff 182 
- vgl. auch unter Schädigermehrheit 
Unfallort 
- als Anknüpfungspunkt, vgl. unter 

Tatortgrundsatz 
Unfalltod 
- Folgen für die Anknüpfung 289, 292, 

314, 338 ff. 
Unterlassen als Handlungsform 156 f., 

165 ff. 
Verkäuferhaftung 18 
Verkehrsbezogene Verhaltens- und 

Sicherheitsvorschriften 6, 56, 133, 
141, 236, 239, 307 f., 310, 312, 458 f., 
478 

- Behandlung bei Auflockerung des 
Tatortgrundsatzes 19, 420 ff., 484 

Verkehrserleichterung, vgl. unter Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

Verkehrsinteressen 53 f., 141, 303, 433, 
437, 464 

Verkehrsopfer, vgl. unter Opferschutz/-
interesse 

Verkehrsregeln/-zeichen 6, 56,63, 71, 
163,236, 239,310,312, 442 

- vgl. unter verkehrsbezogene Verhal-
tens- und Sicherheitsvorschriften 

Verkehrssicherungspflicht-Verletzung 
68, 420 

- Bestimmung des Tatorts 31 f., 163 ff. 
- Gründe fiir die Haftung 177 ff. 
- und Haftung aus dem Verhalten Drit-

ter 184, 186, 190 f. 
- Verwandtschaft zur Gefährdungshaf-

tung 177 ff. 
Verlöbnis 
- als Grundlage akzessorischer Anknüp-

fung 355, 358, 387 ff. 
Vermutetes Verschulden 64, 68 f., 189 
Verrichtungsgehilfe, vgl. unter Haftung 

aus dem Verhalten Dritter 
Verschuldensunabhängige Haftung, 

vgl. unter Beteiligungshaftung; Ge-
fährdungshaftung 

Versicherung, vgl. unter Versicherungs-
schutz; Versicherungsrecht; Versiche-
rungsinteressen; Versicherungsort 

Versicherungsdeckung, vgl. unter Versi-
cherungsschutz 

Versicherungsinteressen 5, 72, 204 ff., 
238 f., 244 ff., 250 ff., 255 ff., 289, 
292 f., 299 f., 307, 320 ff., 466 f. 

Versicherungsort 33, 205 
- als Anknüpfungspunkt 5, 25, 34, 257 

ff. 
- vgl. auch unter Zulassungsort 
Versicherungsrecht 
- Verhältnis zum Haftungsrecht 76 ff., 

81 ff. 
- vgl. unter Versicherungsschutz 
Versicherungsschutz 238 f., 292 f., 299 

ff., 313,419 
- Ausrichtung auf den Zulassungsstaat 

206, 301, 315 ff. 
- haftungsergänzender 76 ff., 97,127 
- hafitungsersetzender 76, 80 ff., 122 ff., 

349 ff. 
- Interesse an Versicherungsdeckung 

183, 245, 250 ff., 254 ff., 315 ff., 335, 
337, 341, 383 ff., 416, 463, 483 f. 

- Neuseeland-Modell 83 f., 122 ff., 260, 
349 ff. 

- Stufen im Sachrecht 76 ff. 
Versicherungsvertragsstatut 110, 472 
Vertrauensgrundsatz im Straßenver-

kehr 
Vertraute Rechtsordnung, vgl. unter 

Parteierwartung; Umweltrecht 
Vorhersehbarkeit des anwendbaren 

Rechts 50, 211, 230, 311 f., 320, 341 
- vgl. auch unter Parteierwartung; Zu-

fälligkeit des anwendbaren Rechts 
Vorsätzlicher Straßenverkehrsunfall 8, 

12, 152, 403 
Wandelbarkeit des Statuts 15, 336 ff., 

484 
Wertungsjurisprudenz 49 f. 
Wettbewerbsdelikte 6 f., 17, 55 f., 181, 

330, 334, 355 
Zahlendes Büro 90, 95 
Zollkennzeichen 259, 284, 297 
Zufälligkeit des anwendbaren Rechts 

209, 220, 234, 259, 264, 270 f., 311, 
341,402 

- vgl. auch unter Parteiinteressen; Um-
weltrecht; Vorhersehbarkeit des an-
wendbaren Rechts 

Zulassungsort 33,119 
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- als Anknüpfungspunkt 5, 25, 34, 153 
f., 222, 225 ff., 243 ff., 257 ff, 280 ff, 
314 ff, 328 ff, 332 ff, 371, 395, 415, 
476, 483 

- im StVA 104, 132, 202 ff, 361 
Zweispurige Anknüpfung von Ver-

schuldens- und Gefährdungshaftung 
148 ff, 168, 177 

- vgl. auch unter zweispuriges Haf-
tungssystem 

Zweispuriges Haftungssystem 5, 66ff, 
144 

- vgl. auch unter zweispurige Anknüp-
fung von Verschuldens- und Gefahr-
dungshaftung 
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